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 Veröffentlicht am 05.07.1990

Norm

KartG 1988 §54

KartG 1988 §57

Rechtssatz

Die gemäß § 58 in Verbindung mit § 57 Abs 2 KartG in den Beschluß aufgenommene Belehrung über die Bestimmung

des § 54 KartG - wonach sich die Kartellmitglieder vor dem Kartellgericht und dem Kartellobergericht durch einen im

Inland wohnhaften Kartellbevollmächtigten vertreten lassen müssen - gilt noch nicht für das Rechtsmittelverfahren

über die Aufforderung durch das Kartellgericht zur Anzeige.
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